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Top 2.5 Anfrage zum Standort des Aquaparks und zur naturschutzrechtlichen Ge-

nehmigung 
 
 

Ein Einwohner fragt nach dem aktuellen Stand zur geplanten Verlegung des Aquaparks und 
erkundigt sich, ob hierfür eine naturschutzrechtliche Genehmigung vorliegt. 
Der Bürgermeister teilt mit, dass die Verlegung des Aquaparks unter dem Vorbehalt einer ent-
sprechenden Genehmigung beschlossen wurde. Die Genehmigung für den vorgesehenen neu-
en Standort liege derzeit noch nicht vor, sodass davon auszugehen ist, dass der Aquapark am 
bisherigen Standort aufgebaut wird. 
Auf Nachfrage des Einwohners, ob der neue Standort bereits beauftragt wurde, verweist der 
Bürgermeister an die Kurdirektorin. Nach Rücksprache wird mitgeteilt, dass hierzu noch Ab-
stimmungen mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) sowie dem Be-
treiber erforderlich sind. 
Der Einwohner weist ergänzend darauf hin, dass die naturschutzrechtliche Genehmigung in 
diesem Zusammenhang besonders zu beachten sei, insbesondere im Hinblick auf die mögliche 
Auswirkung durch Verankerungen im Bereich der Seegraswiesen.  
 
 
 
 
 


